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FALL FÜR DIE UVV    RECHT    

Problematische E-Zigarette 
Jeder kennt ihn: den „Handy-Paragraphen“; normiert in § 23 Abs. 1a StVO. Doch kennen Sie und 
Ihre Dienstwagennutzer den weitrechenden Inhalt wirklich? Etwa was Raucher betreffen kann? 
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§ 23 Abs. 1a StVO ist – im Übrigen be-
reits seit dem Jahr 2017 – längst mehr 
als ein bloßes „Handyverbot“. Er regelt 
die Nutzung elektronischer Geräte 
während der Fahrt. Fahrer dürfen 
nämlich während der Fahrt kein elek-
tronisches Gerät benutzen, das der 
Kommunikation, Information oder Or-
ganisation dient, es sei denn, sie ver-
wenden eine Freisprechanlage oder 
Sprachsteuerung. 

Die Regelung ist bewusst „technik-
offen“, das heißt, künftige Geräte 
oder technische Entwicklungen kön-
nen unter das Verbot fallen, wenn sie 
entsprechend funktional oder tech-
nisch passen. Damit sollen Ablenkun-
gen minimiert und die Sicherheit im 
Straßenverkehr erhöht werden.

Dies bedeutet, dass sämtliche Nut-
zungen, die eine zu lange Blickzu-
wendung erfordern, verboten sind. 
Dies kann bereits beim Eintippen von 
Ortsdaten in das Navigationssystem 
des Firmenwagens der Fall sein. 
Wann eine – noch erlaubte – „kurze 
Blickzuwendung“ gegeben ist, ist im-
mer eine Frage des Einzelfalls und 
vor Gericht zu klären. Doch so weit 
sollte es idealerweise gar nicht erst 
kommen. 

Im Lauf der Jahre gab es unzählige 
Entscheidungen zum § 23 1a StVO, ob 
elektronischer Taschenrechner (BGH 
vom 16.12.2020, Az. 4 StR 526/19) 
oder Powerbank mit Touchscreen 
(OLG Koblenz, Beschl. v. 21.12.2020  
 ̵ 2 OWi 6 SsRs 374/20).

Basis ist die aktuelle Bußgeld
entscheidung:  

OLG Köln, Beschluss vom 25.09.2025, 
III-1 ORbs 139/25 (erstinstanzlich: AG 
Siegburg, Urteil vom 30.01.2025, 208 
OWi 65/24.

Das Oberlandesgericht Köln hat 
mit Beschluss vom 25. September 
2025 in letzter Instanz entschieden, 
dass die Bedienung einer E-Zigarette 
am Steuer durch Autofahrer ein buß-
geld- und punktebewährter Verstoß 
gegen § 23 1a StVO ist.

Was ist passiert? 

Ein Kölner Autofahrer hatte während 
der Fahrt die Stärke seiner E-Zigarette 

Das Rauchen ist nicht das Problem, sondern wenn die E-Zigarette ein Touchdisplay hat und der Nutzer so abgelenkt wird.
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Beweis eines bestimmten Unfalls (samt Ort und Zeit) für die 
Vollkaskoversicherung 

Der Versicherungsnehmer muss 
bei Inanspruchnahme der Kasko-
versicherung beweisen, dass der 
entstandene Fahrzeugschaden 
einem von ihm konkret darge-
stellten Unfallereignis zugeord-
net werden kann. Dafür reicht es 
nicht aus, wenn die dargelegten 
Schäden zwar durch einen 

bedingungsgemäßen Unfall verur-
sacht worden sein können, dieser 
sich aber nicht an dem behaupte-
ten Unfallort und nicht unter den 
behaupteten Umständen ereignet 
hat. 

� (OLG Hamm, Entscheidung vom 8.1.2025, 
Az. 20 U 159/ 24, BeckRS 2025, 10550)

Einfahren in eine Tiefgarage

Wer mit seinem Fahrzeug in eine Tief-
garage einfährt, die nach ihrer Beschil-
derung für Fahrzeuge dieser Höhe 
nicht zugelassen ist, ohne sich über 
die tatsächliche Höhe seines Fahr-
zeugs zu informieren, handelt auch 
dann grob fahrlässig, wenn ihm dort 
eine Abstellzone vom Vermieter zuge-
wiesen wurde.� (OLG Brandenburg,  
Entscheidung vom 12.12.2024, Az. 12 U 42/24)

Fo
to

: K
an

zl
ei

 V
oi

gt

Inka Pichler ist Rechtsanwältin und  

Fachanwältin für Verkehrsrecht  

sowie Head of Legal Fleet  

bei der Kanzlei Voigt. 

auf dem Touchdisplay geändert. Er 
wurde insoweit von zwei Polizeibeam-
ten dabei beobachtet, wie er am Steu-
er seines Audi A6 Tippbewegungen 
auf einem Gerät vornahm. 

Die Beamten gingen von der Nut-
zung eines Mobiltelefons aus. Die 
Stadt Siegburg verhängte deshalb ei-
ne Geldbuße von 150 Euro, und natür-
lich einen Punkt in Flensburg. Der Ein-
spruch des Betroffenen hatte vor dem 
Amtsgericht Siegburg im Ergebnis 
keinen Erfolg. 

Verfahren in zwei Instanzen

In der Beweisaufnahme stellte sich 
zwar heraus, dass der Autofahrer kein 
Handy benutzt, sondern den Stärke-
grad seiner E-Zigarette auf deren 
Touchdisplay geändert hatte. Für das 
Amtsgericht Siegburg machte dies 
keinen Unterschied in den Rechtsfol-
gen, denn auch die Benutzung einer 
derartigen E-Zigarette falle unter das 
„Handy-Verbot“ des § 23 Abs. 1a StVO. 

Das Rechtsbeschwerdeverfahren 
vor dem Oberlandesgericht Köln hat-
te in der Sache ebenfalls keinen Er-
folg. Das Tippen auf dem Touchdis-
play einer E-Zigarette zur Veränderung 
ihres Stärkegrads verstößt ebenfalls 
gegen das Verbot der Nutzung elekt-
ronischer Geräte durch Fahrzeugfüh-
rende gemäß der – wiederholt geän-
derten – Vorschrift des § 23 Abs. 1a 
StVO. Eine E-Zigarette mit Touchdis-
play ist ein Gerät mit „Berührungs-
bildschirm“ im Sinne des § 23 Abs. 1a 

Satz 2 StVO. Zudem hält eine E-Ziga-
rette auch Informationen bereit, 
wenn die veränderte Dampfstärke auf 
einem Touchdisplay angezeigt wird  
(§ 23 Abs. 1a Satz 1 StVO). Zwar be-
steht der Zweck einer E-Zigarette in 
erster Linie in der Produktion von 
Dämpfen zum Einatmen. Die Rege-
lung der Dampfstärke über ein Touch-
display stellt aber eine Hilfsfunktion 
dar, welche ihre Hauptfunktion unter-
stützt. Ihre Bedienung begründet 
auch ein erhebliches Ablenkungspo-
tential für den Fahrzeugführer, wel-
ches sich nicht etwa von der Verände-
rung der Lautstärke eines Mobiltele- 
fons unterscheidet. Daher liegt in der 
Einstellung der Dampfstärke über das 
Touchdisplay ein verbotswidriges Be-
nutzen.

Hinweis 

Nicht jede Handhabung eines Geräts 
reicht aus. Entscheidend ist, ob eine 
funktionale Nutzung vorliegt  ̵  ein rei-
nes Halten oder das Umlagern kann 
gegebenenfalls erlaubt sein. Akzep-
tieren Sie nicht voreilig diesen Buß-
geldbescheid. Ich empfehle Ihnen, 
immer die Einschätzung eines Ver-
kehrsanwalts einzuholen.

Praxistipp 

Greifen Sie dieses Thema doch für Ihre 
UVV-Unterweisung auf. Schließlich 
umfasst diese nicht nur die Bedienung 
des Fahrzeuges und Unfallvermei-

dung, sondern auch Verkehrsregeln. 
Die Mitarbeiter sollen über die gelten-
den Verkehrsregeln und Vorschriften 
im Straßenverkehr aufgeklärt werden, 
einschließlich Vorfahrts- und Ab-
standsregeln, Parkvorschriften, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen und Be-
schilderungen. Besonders solche 
Urteile und damit der Inhalt der Para-
graphen und die Praxisauswirkungen 
sorgen dafür, dass alle Fahrer auf dem 
neuesten Stand sind. Außerdem brin-
gen Sie durch die Praxisrelevanz Pep 
in die Unterweisung, dass sie nicht als 
zu „trocken“ gesehen wird.� I. Pichler
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Grober Verkehrsverstoß bei notstandsähnlicher Situation

dem Fall der Verkehrsverstoß) für die Anordnung eines 
Fahrverbots entfallen.
�
		              (OLG Hamm. Entscheidung vom 28.3.2024, 
� Az. 5 Orbs 35/24, zfs 2025, 348)

Bei der Frage, ob ein grober Verstoß gegeben ist, sind die 
Umstände des Einzelfalles gegeneinander abzuwägen. Bei 
Vorliegen einer notstandsähnlichen Situation, zum Beispiel 
eines richterlich festgestellten dringenden Bedürfnisses zur 
Verrichtung der Notdurft, kann das Handlungsunrecht (in 

§ Versicherungsbetrug – Verabredung zum Unfall 

nünftigerweise einzig den Schluss zulassen, dass der Ge-
schädigte in die Beschädigung seines Fahrzeugs eingewil-
ligt hat.
� (LG Lübeck, Entscheidung vom 2.5.2025, Az. 10 O 228/23,  
� NJW Spezial 2025, 363)

Für den Nachweis (durch den ablehnenden Versicherer) 
eines mit Einwilligung des Geschädigten manipulierten 
Unfalls ist ausreichend, dass derart gewichtige Indizien 
vorgebracht und gegebenenfalls bewiesen werden, die 
bei einer Gesamtschau in ihrem Zusammenwirken ver-
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QR-Code scannen!

Einfach finden!
Autoflotte Flottenlösungen.

.de

Hier finden Sie die Dienstleister 
aus der Fuhrpark-Branche:
www.autoflotte.de/flottenloesungen


